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Frage Nummer 7 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordnete 
Christiane 
Feichtmeier 
(SPD) 

Nachdem auch die Bayerische Polizei gemäß § 12 Hinweisge-
berschutzgesetz zur Einrichtung von internen Meldestellen ver-
pflichtet ist, frage ich die Staatsregierung, wie der aktuelle 
Stand bei der flächendeckenden Einrichtung der Meldestellen 
für alle Mitarbeitenden der Bayerischen Polizei ist und falls 
diese bestehen, in welcher Abteilung bzw. Sachgebiet sie ge-
nau angesiedelt sind und wie die Beschäftigten diese erreichen 
können? 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Seit 01.08.2023 sind bei allen Verbänden der Bayerischen Polizei interne Melde-
stellen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz eingerichtet. Diese Meldestellen be-
finden sich jeweils bei den Sachgebieten, die für Disziplinar- und Beschwerdesach-
bearbeitung zuständig sind. Sie sind in jedem Verband über eine eigens für den 
Zweck des Hinweisgeberschutzgesetzes nach einheitlichem Muster eingerichtete 
E-Mail-Adresse bzw. schriftlich mit dem Zusatz „interne Meldestelle nach Hinweis-
geberschutzgesetz“ zur Anschrift zu erreichen. 

 


